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Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen; 
Einbeziehung sonstiger rechtlich selbständiger Aufgabentrager in den 
Gesamtabschluss 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Federführung der kommunalen Spitzenverbände werden derzeit in 

einem Modellprojekt die näheren Vorgaben und Handlungsschritte für den 

Gesamtabschluss entwickelt, die dann zusammenfassend in einer Handrei- 

chung veröffentlicht werden sollen. Aus gegebenem Anlass soll hier bereits 

im Vorfeld eine nähere Erläuterung zur Einbeziehung sonstiger rechtlich 

selbständiger Aufgabenträger in den Gesamtabschluss gegeben werden. 

Nach § 108 Abc. 5 Satz 1 Nr. 5 GO LSA werden in den Gesamtabschluss 

auch sonstige rechtlich selbständige Aufgabenträger, deren Finanzbedarf 

aufgrund von Rechtsverpflichtungen überwiegend durch die Gemeinde ge- 

sichert wird, einbezogen. Diese wesentliche Sicherung der finanziellen Exis- 

tenz des Aufgabenträgers auf Grund von rechtlichen Verpflichtungen durch 

die Gemeinde verlangt eine erweiterte Betrachtung. 

Die IMK beabsichtigte bei der Erarbeitung der Erläuterungen zum Leittext 

für eine Gemeindehaushaltsverordnung für ein doppisches Haushalts- und 

Rechnungswesen nicht, jeden Aufgabenträger, der einen Zuschuss von der 

Gemeinde erhält, insgesamt in den Gesamtabschluss einzubeziehen. Die 

Einbeziehung soll vielmehr von folgenden Voraussetzungen abhängig sein: 
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Ausschlaggebende Voraussetzung für die Einbeziehung eines Dritten als Aufgabenträ- 

ger in den gemeindlichen Gesamtabschluss soll sein, dass die finanziellen Beziehun- 

gen zwischen der Gemeinde und dem Aufgabenträger den gemeindlichen Zweck ha- 

ben müssen, den betreffenden Aufgabenträger als örtliche Institution zu halten. Aus 

dem bestehenden Verhältnis zwischen Gemeinde und Aufgabenträger muss erkennbar 

und nachvollziehbar sein, dass ein finanzielles Abhänqigkeitsverhältnis des Aufgaben- 

trägers von der Gemeinde besteht. 

Außerdem müssen auch die sonstigen Voraussetzungen für die Einbeziehung von Auf- 

gabenträgern in den Gesamtabschluss erfüllt werden. Dies bedeutet, dass die Ge- 

meinde bei einem fremden Aufgabenträger, der als Institution finanziell von ihr abhän- 

gig ist, auch in dessen Entscheidunqsaremien vertreten sein müsste. Ist dieses vor Ort 

nicht gegeben, spricht dieses Indiz - unabhängig von der finanziellen Größenordnung 

der gemeindlichen Zuschüsse - dafür, dass dieser Aufgabenträger nicht zum Konsoli- 

dierungskreis zu zählen ist. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass 

eine solche Abgrenzung in den Kontext des gemeindlichen Gesamtabschlusses pas- 

sen muss, d. h. mit den sonstigen Sachverhalten, in denen auf die Einbeziehung ge- 

meindlicher Betriebe oder anderer Dritter in den gemeindlichen Konsolidierungskreis 

verzichtet wurde, im Einklang stehen muss. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass nicht jeder Aufgabenträger, der von 

der Gemeinde eine finanzielle Unterstützung erhält, automatisch zum Konsolidierungskreis 

zählt. Hierfür müssen vielmehr die o. g. Kriterien erfüllt sein, was in der Praxis wohl eher sel- 

ten der Fall sein wird. Ob diese Vorschrift wegen möglicherweise fehlender Praxisrelevanz 

einmal ganz gestrichen werden soll, wird aufgrund der IMK-Vorgabe zunächst auf Länder- 

ebene diskutiert werden müssen und zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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